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Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Soziales und Gesundheit -

  
Tagesordnung I Punkt 4 der öffentlichen Sitzung am 19. Juni 2013

Vorlagen-Nr. 13-F-03-0067

Nichtraucherschutz in der City-Passage
- Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 11.6.2013 -

Im Sinne des Nichtraucherschutzes gilt ein grundsätzliches Rauchverbot auch in Gaststätten. 
Innerhalb der City-Passage befinden sich frei zugängliche Gaststätten, vor und in welchen 
regelmäßig geraucht wird. Dadurch kommt es zu erheblichen Beeinträchtigungen der Kunden und 
der Beschäftigten der Galerie.

Der Ausschuss möge deshalb beschließen:

Der Magistrat wird gebeten, zu berichten: 

1. Ob ihm dieser Umstand bekannt ist und wenn ja
2. Ob und inwiefern die Ausnahmeregelungen des § 2 Hessischen 

Nichtraucherschutzgesetzes in der besonderen Lage der City-Passage Anwendung 
finden und ob das Rauchen dort rechtlich zulässig ist?

Beschluss Nr. 0091

Der Antrag wird angenommen.

Herrn Stadtverordnetenvorsteher Wiesbaden,     .06.2013
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Weinerth
Vorsitzender

Der Stadtverordnetenvorsteher Wiesbaden,     .06.2013

Dem Magistrat
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Nickel
Stadtverordnetenvorsteher
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Der Magistrat Wiesbaden,     .07.2013
    - 16 -

Dezernat VII
mit der Bitte um weitere Veranlassung Gerich

Oberbürgermeister


	Die Stadtverordnetenversammlung
	Tagesordnung I Punkt 4 der öffentlichen Sitzung am 19. Juni 2013
	Nichtraucherschutz in der City-Passage
	- Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 11.6.2013 -

